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Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  8 5  

vom 13. Mai 1921 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. M a y r, Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. 

R a m e k, Dr. P a l t a u f, Dr. G r i m m, H a u e i s, H e i n l, Dr. R e s c h, V a u g o i n, Dr. 

G r ü n b e r g e r und Dr. P e s t a. 

 

Zugezogen: 

zu Punkt 2: der Präsident der Polizeidirektion in Wien S c h o b e r, 

                   vom Bundesministerium für Äußeres: Konsul R e i n i n g h a u s, 

                      „                   „                 „  Heereswesen: Oberst K ö r n e r; 

 „       „   8: der Leiter des Bureaus der Ersparungskommission, Sektionsrat Dr. 

M a n n l i c h e r; 

 „       „   9: der Generaldirektor für das Postwesen, Sektionschef H o h e i s e l. 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r 

(in der Folge Vizekanzler B r e i s k y und vertretungsweise Bundesminister H e i n l) 

 

Dauer: 15.00 – 20.00 

 

Reinschrift (13 ½ Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll  

 

I n h a l t: 

1. Bericht über die politische Lage. 

2. Stände der Wehrmacht, Polizei und Gendarmerie. 

3. 13. und 15. Bericht der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen. 

4. Handelsübereinkommen mit der tschechoslowakischen Republik und 

Kontingentabkommen mit der tschechoslowakischen Regierung. 

5. Verlängerung des Kontingentübereinkommens mit Ungarn. 
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6. Forderungen der Invaliden. 

7. Antrag auf Verleihung des Kommerzialratstitels. 

8. Konkrete Anträge der Ersparungskommission; grundsätzliche Regelung deren 

Behandlung durch die Bundesregierung. 

9. Einschränkung des Amtskraftwagenbetriebes. 

10. Gesetzesbeschluß des oberösterreichischen Landtages, betreffend die gewerblichen 

Fortbildungsschulen in Oberösterreich. 

11. Gesetzentwurf, betreffend die Anhaltung zu Zwangsarbeiten bei gewissen 

Verurteilungen (Entwurf des Landeshauptmannes Dr. Ender). 

12. Modalitäten der Ausfolgung von Goldvorschüssen aus den Beständen der 

Österreichisch-ungarischen Bank. 

13. Gesetzentwurf, betreffend die Änderung des Gesetzes über die Effektenumsatzsteuer. 

14. Gesetzentwurf, betreffend die Änderung einiger Vorschriften über Stempel- und 

Rechtsgebühren. 

15. Hausverkauf durch den Konvent der Barmherzigen Brüder in Wien. 

 

Beilagen 

Beilage zu Punkt 1, [Bundesministerium für soziale Verwaltung], ohne Zahl, 

Beilage zu Punkt 2, [Bundesministerium für Äußeres], ohne Zahl, Bericht des Konsul 

Reininghaus über die Stände der Wehrmacht, Polizei, Gendarmerie (2 Seiten); Schreiben an 

das Liquidierungsorgan der interalliierten Kontrollkommissionen (2 Seiten); Abschrift einer 

Note des Bundesministeriums für Inneres und Unterricht Zl. 139.811-1921 an das 

Bundesministerium f. Inneres vom 3. Mai 1921 

Beilage zu Punkt 3, [Bundeskanzleramt] Zl. 39/74, Bericht des Bundeskanzleramtes an den 

Ministerrat, betreffend die Wirksamkeit der Kommission zur Erhebung militärischer 

Pflichtverletzungen vom 11. Mai 1921 (1 ½ Seiten); Schreiben des Bundeskanzleramts an das 

Präsidium des Nationalrats vom 11. Mai 1921 (1 ½ Seiten); Schreiben des Bundeskanzleramts 

an die Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen vom 11. Mai 1921 (1 ½ 

Seiten); Dreizehnter Bericht der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen 

vom 22. Mai 1920; (15 Seiten); Gutachten über die Frage des Kriegsnotrechts d. Prof. Dr. 

Alexander Hold Perneck; Prof. Leo Strisower; Oberst-Auditor Prof. Dr. Georg Telewer (23 

Seiten); Gutachten über die Fragen des Kriegsnotrechtes von Prof. Alexander Löffler (9 ½ 

Seiten); Abschrift der Beilage zu dem 13. Bericht der Kommission zur Erhebung militärischer 

Pflichtverletzungen Zl. Vr 6/20/33 vom 17. April 1920 (8 ½ Seiten) 
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Beilage zu Punkt 4, [Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten], 

ohne Zahl, Ministerratsvortrag (10 Seiten): Handelsabkommen mit der tschechoslowakischen 

Republik und Kontingentabkommen mit der tschechoslowakischen Regierung; 

Handelsübereinkommen (23 Seiten); Anlage A Muster (1 Seite); Anlage B Muster (1 Seite); 

Paraphierungsprotokoll zum österreichisch-tschechoslowakischen Handelsübereinkommen (8 

Seiten); Schlußprotokoll zum Handelsübereinkommen (12 ½ Seiten); Anlagen zum Artikel 

XII (35 Seiten); Abkommen zwischen der österreichischen Regierung und der 

tschechoslowakischen Regierung über die Handhabung der Ein- und Ausfuhrverbote im 

gegenseitigen Verkehr samt Paraphierungsprotokoll und Briefwechsel (46 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 5, [Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten], 

ohne Zahl, Ministerratsvortrag (2 ½ Seiten): Verlängerung des Kontingentübereinkommens 

mit Ungarn; Protokollarische Vereinbarung vom 12. Mai 1921 über die Regelung des 

Warenaustauschs zwischen der Republik Österreich und dem Königreiche Ungarn (14 Seiten) 

Beilage zu Punkt 7, Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten Zl 

1.883, Antrag auf Verleihung des Kommerzialratstitels (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 9, Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten Zl 

1.883, Ministerratsvortrag (4 ½ Seiten): Einschränkung des Amtskraftwagenbetriebs; 

Aufzeichnungen über die Verhandlungen der vom Ministerrate eingesetzten Kommission zur 

Herabminderungen des staatlichen Autoaufwandes (9 Seiten); Schreiben des Gouverneurs des 

Postsparkassenamtes vom 12. Februar 1921 (3 Seiten); Bericht des Bundesministeriums für 

Finanzen 12.570 vom 15. Februar 1921 (2 ½ Seiten); Schreiben des Bureaus der 

Ersparungskommission Zl. 2/4 an das Bundeskanzleramt (2 Seiten), Information für den 

Herrn Bundeskanzler über die Anträge der Ersparungskommission in Angelegenheit des 

Abbaues des Aufwandes für die Amtsautomobile (3 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 10, Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, 

ohne Zahl, Ministerratsvortrag (2 Seiten): Gesetzesbeschluss des o.ö. Landtages, betreffend 

die gewerblichen Fortbildungsschulen im Lande Oberösterreich 

Beilage zu Punkt 11, Bundesministerium für Justiz Zl. 8.932/21, Ministerratsvortrag (2 

Seiten): Gesetzesentwurf, betreffend die Anhaltung zu Zwangsarbeiten bei gewissen 

Verurteilungen; Schreiben des Bundesministeriums für Justiz an Herrn Dr. Otto Ender (3 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 12, [Bundesministerium für Finanzen], ohne Zahl, Entwurf einer 

Aktennotiz, betreffend die Modalitäten der Ausfolgung von Goldvorschüssen aus den 

Beständen der Österreichisch-ungarischen Bank (3 ½ Seiten) 
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Beilage zu Punkt 13, Bundesministerium für Finanzen Zl. 32.277, Ministerratsantrag (1 

Seite): Änderung des Gesetzes vom 6. Februar 1919, St.G.Bl. Nr. 469, Effektenumsatzsteuer; 

Gesetz (4 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 14, Bundesministerium für Finanzen Zl. 32.228, Ministerratsantrag (2 

Seiten): Änderung einiger Vorschriften über Stempel- und Rechtsgebühren; Gesetz (14 ½ 

Seiten); Begründung (6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 14, [Bundeskanzleramt], ohne Zahl; Ministerratsvortrag (2 ½ Seiten): 

Hausverkauf durch den Konvent der Barmherzigen Brüder in Wien 

 

1. 

Bericht über die politische Lage. 

Der V o r s i t z e n d e bringt dem Ministerrate zur Kenntnis, daß er der großdeutschen 

Volkspartei gemäß dem in der letzten Sitzung gefaßten Beschlusse unter Hinweis auf den 

Gang der Verhandlungen, betreffend die Gesetzesvorlage über die Volksabstimmung, die 

Absicht der Regierung, gegebenenfalls vom Amte zurückzutreten, formell angekündigt habe. 

Die Vertreter dieser Partei hätten in der Folge bekanntgegeben, daß angesichts der 

gegenwärtigen Situation eine Demission der Gesamtregierung nicht erwünscht erschiene. 

Hieran hätte sich eine Aussprache über das Arbeitsprogramm des Nationalrates in der 

nächsten Zeit angeschlossen, wobei eine völlig übereinstimmende Auffassung in der Richtung 

zu Tage getreten sei, daß bei der bevorstehenden parlamentarischen Tagung zunächst das 

Finanzgesetz, das Besoldungsgesetz, das Personalvertretungsgesetz, weiters die erforderlichen 

Bedeckungsvorlagen zur Beratung zu stellen sein werden. Schließlich wäre auch das 

Bezirksverwaltungsgesetz und das Bundesfinanzgesetz der ehesten Verhandlung im 

Nationalrate zuzuführen. 

Der Ministerrat nimmt diese Mitteilungen zustimmend zur Kenntnis. 

 

2. 

Stände der Wehrmacht, Polizei und Gendarmerie. 

Über Aufforderung des V o r s i t z e n d e n berichtet Konsul R e i n i n g h a u s, daß 

General H a l l i e r nach Einsichtnahme in den auf Grund des Beschlusses des Ministerrates 

vom 11. Mai d. J. verfaßten Entwurf der Antwortnote auf das von der interalliierten 

Kontrollkommission in der Frage der Stände der Wehrmacht, Polizei und Gendarmerie 

gestellte Ultimatum bemerkt habe, das Liquidierungsorgan sei verpflichtet, der 

Botschafterkonferenz zu melden, ob die österreichische Regierung den Beschluß der 
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Botschafterkonferenz vom 22. Dezember 1920 oder jenen vom 9. Februar 1921 akzeptiere. 

Der Beschluß vom 22. Dezember v. J. würde die österreichische Regierung verpflichten, 

die Stände der Wehrmacht entsprechend der Überzahl der Gendarmerie und Polizei zu 

vermindern. Davon könne jetzt tatsächlich nicht mehr die Rede sein, weil die Gesamtzahl von 

30.000 Mann nicht überschritten sei. Der Beschluß vom 22. Dezember würde weiters zur 

Folge haben, daß neu aufzunehmende Gendarmen und Polizisten auf 12 Jahre verpflichtet 

werden müssen. Da die Vermehrung der Polizei und Gendarmerie nicht in Aussicht 

genommen sei, bleibe auch der zweite Punkt der Beschlüsse ohne praktische Folgen. 

Nach den Beschlüssen vom 9. Februar d. J. müßten die Überzahlen von Gendarmerie und 

Polizei in die Wehrmacht einverleibt werden und auf ihren Stand zählen. Dies sei offenbar 

eine Verschlechterung unserer Lage, weil durch die Einrechnung der Gendarmerie und Polizei 

in die Stände der Wehrmacht die Ausgestaltung der Wehrmacht behindert würde. 

General H a l l i e r habe weiters ersucht, von der Regierung die Zusicherung zu erhalten, 

daß auch nach Auflösung des Liquidierungsorganes der interalliierten Kontrollkommissionen 

den alliierten Hauptmächten die Möglichkeit gegeben werde, die Einhaltung der von der 

Regierung übernommenen Verpflichtungen, betreffend die Stände der Gendarmerie, Polizei 

und Wehrmacht, zu kontrollieren. 

Wenn die Regierung die im Botschafterbeschlusse von 20. Dezember v. J. 

ausgesprochenen Grundsätze über die Stände annähme, wobei die Gendarmerie und Polizei 

nicht auf den Stand der Einheiten der Wehrmacht zählen würde, so hätte dies zur Folge, daß 

die laut Art. 120 und Übersicht IV des Vertrages von St. Germain vorgesehenen 

Mindeststände nicht erreicht würden, wenn die in den organischen Bestimmungen festgesetzte 

Zahl von Einheiten aufrecht erhalten werde. Um eine Änderung der jetzigen Organisation der 

Wehrmacht zu vermeiden, habe General H a l l i e r nahegelegt, die Regierung möge das 

Ersuchen vorbringen, daß in der Zwischenzeit, bis zur Erreichung des vollen Standes von 

30.000 Mann Wehrmacht, die Verpflichtung zur Einhaltung der Mindeststände außer Kraft 

gesetzt werde. Dies könnte von den Alliierten nur dann zugestanden werden, wenn die 

Regierung sich verpflichte, unter keinen Umständen die Zahl der in den organischen 

Bestimmungen festgesetzten Einheiten zu vermehren. General H a l l i e r habe erklärt, daß er 

ein solches Ansuchen, als die bestmögliche Lösung der Frage, in Paris unterstützen würde. 

Da die von General H a l l i e r vorgeschlagene Lösung einen Fortschritt bedeute, weil die 

Organisation der Wehrmacht unverändert belassen würde und die Ausgestaltung der 

Wehrmacht in das Ermessen der Regierung gestellt werde, soweit die Gesamtzahl von 30.000 

Mann nicht überschritten werde, habe das Bundesministerium für Äußeres nachstehenden 
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Entwurf einer Antwortnote an das Liquidierungsorgan verfaßt: 

„1. Die österreichische Regierung nimmt die von der Botschafterkonferenz vom 22. 

Dezember 1920 ausgesprochenen Grundsätze über die Stände der Gendarmerie, Polizei und 

Wehrmacht an. 

2. Die österreichische Regierung verpflichtet sich, die derzeitigen Überschüsse an 

Gendarmerie und Polizei über die Stände vom Jahre 1913 allmählich in jenem Ausmaße 

abzubauen, um welches sich der derzeitige Stand der Wehrmacht auf Grund der nach dem 

Wehrgesetze künftighin vorzunehmenden Werbungen erhöhen sollte. Der Abbau an den 

Ständen der Gendarmerie und Polizei wird daher von Fall zu Fall stets derart erfolgen, daß der 

Höchststand von 30.000 Mann Ordnungskraft, wie er im Vertrage von St. Germain 

zugestanden ist, vermehrt um die Stände der Polizei und Gendarmerie vom Jahre 1913, 

niemals überschritten erscheint. 

3. Die österreichische Regierung wird dem Liquidierungsorgane und nach seiner 

Auflösung den hiezu berufenen Organen der alliierten Hauptmächte eine wirksame Kontrolle 

der übernommenen Verpflichtungen wegen der Stände der Gendarmerie, Polizei und 

Wehrmacht ermöglichen. 

4. Da die Regierung sich ausdrücklich das Recht wahrt, bei entsprechendem Abbau der 

Gendarmerie und Polizei im Laufe der Zeit den Stand der Wehrmacht auf die im Vertrage von 

St. Germain festgesetzte Zahl von 30.000 Mann zu erhöhen, ersucht die Regierung das 

Liquidierungsorgan um die Ermächtigung, in der Zwischenzeit die vom alliierten 

Militärkomitee genehmigten organischen Bestimmungen aufrechtzuerhalten, obwohl die 

derzeit vorhandenen Stände den in der Übersicht IV des 5. Teiles des Vertrages von St. 

Germain vorgesehenen Minimalständen nicht entsprechen. Die Regierung verpflichtet sich 

unter keinen Umständen die in den organischen Bestimmungen festgesetzte Zahl von 

Einheiten und Unterabteilungen zu überschreiten.“ 

B.-M. V a u g o i n erklärt, daß er die Formulierung des Punktes 1 der Antwortnote nicht 

annehmen könne, weil der Beschluß der Botschafterkonferenz vom 22. Dezember v. J. eine 

entehrende Kritik der Wehrmacht enthalte und weil der Grundsatz einer Reduktion der 

Wehrmacht ausgesprochen sei, was auch von seinem Amtsvorgänger mit vollem Rechte 

abgelehnt worden sei. 

Nach einer eingehenden Debatte, an welcher sich Vizekanzler B r e i s k y, die 

Bundesminister H e i n l und V a u g o i n, sowie Polizeipräsident S c h o b e r beteiligten, 

einigt sich der Ministerrat schließlich auf folgende Fassung der Antwortnote: 

„Die Regierung wird die Entscheidungen der Botschafterkonferenz vom 22. Dezember 
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1920 in folgender Weise durchführen: 

Die Regierung verpflichtet sich die derzeitigen Überschüsse an Gendarmerie und Polizei 

über die Stände vom Jahre 1913 allmählich in dem Ausmaße abzubauen, um welches sich der 

derzeitige Stand der Wehrmacht auf Grund der nach dem Wehrgesetze künftighin 

vorzunehmenden Werbungen erhöhen sollte. Der Abbau an den Ständen der Gendarmerie und 

Polizei wird daher von Fall zu Fall stets derart erfolgen, daß der Höchststand von 30.000 

Mann Wehrmacht, wie er im Vertrage von St. Germain zugestanden ist, vermehrt um die 

Stände der Polizei und Gendarmerie vom Jahre 1913, niemals überschritten erscheint. 

Die österreichische Regierung wird dem Liquidierungsorgane und nach seiner Auflösung 

den hiezu berufenen Organen der alliierten Hauptmächte auf Verlangen jederzeit die Stände 

der Gendarmerie, Polizei und Wehrmacht nachweisen. 

Da die Regierung sich ausdrücklich das Recht wahrt, den Stand der Wehrmacht auf die im 

Vertrage von St. Germain festgesetzte Zahl von 30.000 Manu zu erhöhen, ersucht die 

Regierung das Liquidierungsorgan bei der Botschafterkonferenz zu erwirken, daß in der 

Zwischenzeit die vom alliierten Militärkomitee genehmigten organischen Bestimmungen 

aufrechterhalten werden dürfen, obwohl die derzeit vorhandenen Stände die in der Übersicht 

IV. des 5. Teiles des Vertrages von St. Germain vorgesehenen Minimalstände noch nicht 

erreichen. Die Regierung verpflichtet sich, unter keinen Umständen die in den organischen 

Bestimmungen festgesetzte Zahl von Einheiten zu überschreiten.“ 

 

3. 

13. und 15. Bericht der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen. 

Der V o r s i t z e n d e bringt dem Ministerrate zur Kenntnis, daß die Kommission zur 

Erhebung militärischer Pflichtverletzungen der Staatskanzlei mit Note vom 7. Juni 1920, 

ihren 13. Bericht übermittelt habe, worin sie sich abschließend außer Stande erklärt, ihre 

Anklagen mit den Urteilen des nach dem Gesetze vom 19. Dezember 1918, St.G.Bl. Nr. 132, 

fungierenden Senates des Obersten Gerichtshofes in Übereinstimmung zu bringen, und 

gleichzeitig beantragt, für die Zwecke des von ihr in Bewegung zu setzenden Strafverfahrens 

einen besonderen Gerichtshof nach Analogie des früheren Staatsgerichtshofes zu bilden, 

dessen Mitglieder von der Nationalversammlung (Nationalrates) zu wählen wären. 

Mit Note vom 7. Oktober 1920, habe die Kommission ferner bekanntgegeben, daß ihre 

Mitglieder beabsichtigen, ihre Stellen mit dem Ablauf der Gesetzgebungsperiode der 

konstituierenden Nationalversammlung niederzulegen, um der von dem neugewählten 

Nationalrate bestellten Bundesregierung die Möglichkeit zu geben, diese Stellen mit Personen 



85 – 1921-05-13 

ihres Vertrauens zu besetzen. Die Kommission beantrage gleichzeitig, 

1. es möge für die Fortführung der Geschäfte bis zur Neubestellung der 

Kommissionsmitglieder Vorsorge getroffen werden, 

2. es möge die Frage erwogen werden, ob in dem Verfahren, das zufolge des von 

Jugoslawien und Italien unter Berufung auf Art. 173 des Staatsvertrages von St. Germain 

gestellten Auslieferungsbegehrens Platz zu greifen haben werde, der Kommission eine 

Aufgabe zuzuteilen wäre, 

3. es möge der Kommission ein neuer Kredit eingeräumt werden, da der mit 

Kabinettsratsbeschluß vom 31. März 1919 eingeräumte Kredit von 200.000 K demnächst 

erschöpft sein werde. 

Das Bundeskanzleramt beabsichtige auf Grund eines vom Bundesministerium für Justiz im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Heereswesen erstatteten Gutachtens der 

Kommission bekanntzugeben, daß sich die Bundesregierung den im Berichte der Kommission 

enthaltenen Schlußausführungen und Anträgen nicht anschließen konnte und dies, wie folgt, 

zu begründen: 

„Die Bundesregierung vermochte die Auffassung der Kommission, daß sie Anklagen zu 

erheben habe, nicht zu teilen, da die von der Kommission nach § l des Gesetzes vom 19. 

Dezember 1918, St. G. Bl. Nr. 132, zu pflegenden Erhebungen wohl einen Anstoß zur 

Einleitung eines allfälligen Strafverfahrens gegen die Schuldtragenden zu geben haben, die 

Erhebung der Anklage aber gemäß § 6 des bezogenen Gesetzes nicht der Kommission, 

sondern ursprünglich dem Generalstaatsanwalt, nunmehr aber gemäß § 16 des Gesetzes vom 

15. Juli 1920, St. G. Bl. Nr. 321, dem Staatsanwalt obliegt. Es besteht daher nach Ansicht der 

Bundesregierung für die Kommission kein Anlaß, Anklagen, zu deren Erhebung sie nicht 

berufen ist, mit der Judikatur des nach dem Gesetze vom 19. Dezember 1918, St.G.Bl. Nr. 

132, fungierenden Senates des Obersten Gerichtshofes in Einklang zu bringen. 

Dieser Anlaß besteht umso weniger, als seit dem 1. Oktober 1920, dem Tage, da das 

Gesetz vom 15. Juli 1920, St.G.Bl. Nr. 321, in Kraft getreten ist, zur Entscheidung über 

Anklagen wegen militärischer Pflichtverletzungen nicht mehr der Oberste Gerichtshof, 

sondern die ordentlichen Gerichte zuständig sind. 

Da die Nationalversammlung erst am 15. Juli 1920 ihren Willen kundgetan hat, das 

Strafverfahren gegen die militärischen Kommandanten den ordentlichen Gerichten zu 

übertragen, glaubt die Bundesregierung, auch dem Antrage der Kommission, dieses 

Strafverfahren einem besonderen, vom Nationalrate zu wählenden Gerichtshofe zu 

übertragen, nicht näher treten zu können, zumal aus Art. 83 B.V.G. hervorgeht, daß die 
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Verfassung der Schaffung von Ausnahmsgerichten prinzipiell abgeneigt ist. 

Die Bundesregierung sieht sich daher nicht veranlaßt, im Sinne der Anregung der 

Kommission eine Vorlage auf Abänderung des Gesetzes vom 19. Dezember 1918, St. G. Bl. 

Nr. 132, einzubringen. 

Was die zu Art. 173 des Staatsvertrages von St. Germain in der dortigen Note vom 7. 

Oktober 1920, Z. A/128/1, aufgeworfene Frage betrifft, so glaubt die Bundesregierung ihr 

vorläufig nicht näher treten, sondern vielmehr das weitere Verhalten der Ententemächte 

abwarten zu sollen.“ 

Was die beantragte Einräumung eines Kredites von 200.000 K anbelange, soll die 

Kommission auf den gegenständlichen Beschluß des Ministerrates vom 25. Februar d. J. 

verwiesen werden. 

Das Bundeskanzleramt erbitte sich die Ermächtigung, diese Stellungnahme zu den 

Ausführungen und Anträgen der Kommission bei Vorlage des 13. Berichtes an das Präsidium 

des Nationalrates bekanntgeben zu dürfen. 

B.-M. Dr. P a l t a u f verweist darauf, daß der vorliegende Bericht der Kommission sich 

als eine gänzlich unzulässige Kritik eines Urteils des Obersten Gerichtshofes darstelle. Es 

stehe zu fürchten, daß dieser Bericht, wenn er an den Nationalrat weitergeleitet würde, den 

Anlaß zu einer parteipolitischen Hetze gegen diesen Gerichtshof bilden werde. Redner 

beantrage daher, von einer Vorlage dieses ohnehin seit Jahresfrist unerledigt gebliebenen 

Berichtes abzusehen und auch von der Erteilung einer Antwort auf die gegenständlichen 

Ausführungen und Anträge der Kommission umso eher Umgang zu nehmen, als die Tätigkeit 

der Kommission ohnedies binnen kurzem beendigt sein werde. 

Der Ministerrat pflichtet dieser Auffassung bei und beschließt im Sinne des vom 

Bundesminister für Justiz gestellten Antrages. 

Gleichzeitig ermächtigt der Ministerrat den Vorsitzenden über dessen Antrag, den 15. 

Bericht der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen an das Präsidium des 

Nationalrates vorzulegen. 

 

4. 

Handelsübereinkommen mit der tschechoslowakischen Republik und Kontingentabkommen 

mit der tschechoslowakischen Regierung. 

B.-M. H e i n l führt aus, daß die langwierigen Verhandlungen mit der 

tschechoslowakischen Regierung zu einem Handelsabkommen geführt haben, welches am 4. 

Mai d. J. unterzeichnet worden sei. Hiedurch solle der bisherige vertragslose Zustand 
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zwischen Österreich und der Tschechoslowakei, der den gegenseitigen wirtschaftlichen 

Verkehr schwer beeinträchtigte, ein Ende finden. Der bisherige Zustand sei für uns umso 

empfindlicher gewesen, als wir infolge des Staatsvertrages von St. Germain der 

Tschechoslowakei in vielen Beziehungen einseitig Rechte einräumen mußten, ohne einen 

Anspruch auf die gleiche Behandlung zu haben, und da wir in anderen Fällen Anspruch auf 

Reziprozität erst dann erheben konnten, wenn die Tschechoslowakei die Initiative zur 

Regelung dieser Materien ergriff. In einzelnen eine Regelung besonders dringend 

erheischenden Fragen sei es zwar allerdings schon zu vertraglichen Abmachungen 

gekommen, doch sei der Umfang dieser Vereinbarungen inhaltlich und zeitlich sehr 

beschränkt gewesen. 

Das neue Handelsübereinkommen sichere uns gegenseitig Rechte auf gleicher Basis; die 

latente Wirkung des Staatsvertrages von St. Germain komme nur darin zum Ausdruck, daß 

die Tschechoslowakei im Schlußprotokoll ausdrücklich die Feststellung verlangt habe, daß sie 

durch den Abschluß des vorliegenden Abkommens nicht auf die Rechte aus dem 

Friedensvertrag verzichte. Das Übereinkommen selbst schließe sich im wesentlichen an die 

bereits abgeschlossenen Verträge mit Deutschland, Rumänien und dem S. H. S. Staate an. 

Redner erörtert sodann die einzelnen Bestimmungen des Übereinkommens und fügt bei, 

daß das Abkommen unbefristet, jedoch auf drei Monate kündbar sei und am zehnten Tage 

nach Austausch der Ratifikationen in Kraft treten solle. 

Neben diesem Handelsübereinkommen sei ein besonderes Abkommen über die 

Handhabung der Einfuhr- und Ausfuhrverbote im gegenseitigen Verkehr abgeschlossen 

worden. Es enthalte die Listen jener Warenkontingente, deren Einfuhr, beziehungsweise 

Ausfuhr der eine Staat dem anderen gestatte. Unter den Waren, deren Bezug für Österreich 

von besonderer Wichtigkeit sei, wären insbesonders zu nennen: Saatgetreide (110 Waggons), 

Braugerste (500 Waggons), Malz (1600 Waggons), Zuckerrübe und Zichorienwurzel für die 

Kaffeesurrogaterzeuger, verschiedene Harthölzer (20.000 Festmeter), Ton- und Kaolin für 

unsere Schamotte- und Papierindustrie und Zellulose. In unseren Exportartikeln seien 

Kontingente für Wein (60.000 Hektoliter), Baumwollgarne (600 Waggons), Damenstrohhüte, 

Konfektion (Herren-, Damenkleider, Wäsche, Kravatten), Furniere, Stöcke, Möbel, Fahrräder, 

Instrumente, Klaviere und Druckfarben erzielt worden. 

Eine Erweiterung der Kontingentlisten sei vorgesehen und weiteren Verhandlungen 

vorbehalten. Das Abkommen über die Handhabung der Ein- und Ausfuhrverbote sei 

unbefristet, könne jedoch jederzeit auf drei Monate gekündigt werden. Es solle nach 

Genehmigung der beiderseitigen Regierungen bereits am 1. Juni l. J. in Kraft treten. 
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In Ergänzung des obigen Abkommens erfahren die gegenseitigen Ein- und Ausfuhrverbote 

eine weitere, und zwar sehr wesentliche Einschränkung durch Abmachungen, die in Form 

eines Briefwechsels zwischen den Vorsitzenden der beiderseitigen Verhandlungsdelegationen 

niedergelegt seien. Diese Abmachungen seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die 

Geheimhaltung, die von tschechischer Seite teils mit Rücksicht auf die Stimmung der eigenen 

Industrie, teils im Hinblick auf die immerhin möglichen Ansprüche dritter Staaten aus dem 

Titel der Meistbegünstigung gewünscht worden sei, sei zu rechtfertigen, da das kontrollierte 

System (Bewilligungsverfahren) in jedem einzelnen Fall aufrechterhalten werde und die 

Abmachungen nur als interne Richtschnur für das Vorgehen der beiderseitigen, mit der 

Handhabung der Verbote betrauten Stellen gelten. 

Durch die verschiedenen Abmachungen über die Einschränkungen des Verbotssystems 

werde der wechselseitige Verkehr eine wesentliche Erleichterung erfahren. Da unsere 

Erzeugung hinsichtlich der Einfuhrverbote fast durchwegs einen freihändlerischen Standpunkt 

einnehme und die bisherigen Verbote nur als Kompensationsmaterial für 

Verhandlungszwecke beibehalten worden seien, so hätten wir mit der Ausgabe der Verbote 

keine Opfer gebracht, dagegen seien die Erleichterungen in der Einfuhr nach der 

Tschechoslowakei, die bisher ein allgemeines Einfuhrverbot aufrechthielt, das strenge 

gehandhabt wurde, wertvolle Zugeständnisse. 

Zu erwähnen sei noch, daß die tschechoslowakische Regierung das während der Wiener 

Verhandlungen noch aufrechterhaltene Junktim zwischen dem Handelsabkommen und den 

finanzpolitischen Vereinbarungen habe schließlich fallen lassen. 

Der sprechende Minister erbitte sich die Zustimmung des Ministerrates zur Einbringung 

des Handelsübereinkommens als Vorlage der Bundesregierung im Nationalrate. Von der der 

Bundesregierung mit dem Bundesverfassungsgesetz vom 16. Dezember 1920, B. G. Bl. Nr. 8 

e x 1921 erteilten Ermächtigung zur Regelung der Handels- und Verkehrsbeziehungen mit 

dem Auslande wäre im vorliegenden Falle kein Gebrauch zu machen, da die Inkraftsetzung 

des Übereinkommens nicht so dringlich sei und auch tschechischerseits die Einbringung im 

Parlamente in Aussicht genommen werde. 

Hinsichtlich des Abkommens über die Handhabung der Ein- und Ausfuhrverbote erübrige 

sich eine Vorlage an den Nationalrat, da das Abkommen weder als „politischer Staatsvertrag“ 

noch als „gesetzändernden Inhaltes“ im Sinne des Artikels 50 des Bundesverfassungsgesetzes 

anzusehen sei. Die Verordnung über die Ein- und Ausfuhrverbote gebe der Verwaltung das 

Recht, die Art der Handhabung der Verbote zu bestimmen; wenn sich auch die Regierung 

durch das Abkommen binde, so bleibe sie doch im Rahmen der ihr zustehenden Rechte. 
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Zudem bestimme das Zollgesetz (§ 2) als Grundsatz, daß alle Waren im Zollgebiet eingeführt 

und ausgeführt werden dürfen; nur Ausnahmen von diesem Grundsatz, das sind die 

Einführung von Verboten bedürfen der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates. 

Im vorliegenden Falle handle es sich aber um Erleichterungen. Überdies werde an dem 

System (die Erteilung der Ein- und Ausfuhrbewilligung im Einzelfalle) nichts geändert, nur 

die Praxis sei eine mehr oder weniger liberale. Auch die Kontingentverträge mit Rumänien 

und Jugoslawien seien von der Regierung ohne Vorlage oder Mitteilung an den Nationalrat in 

Vollzug gesetzt worden. Bei dieser Sachlage sei es ferner auch nicht notwendig, daß die 

Regierung bei Inkraftsetzung des Abkommens von der vorzitierten gesetzlichen 

Ermächtigung Gebrauch mache, welche die Regierung zur einstweiligen Regelung der 

Handels- und Verkehrsbeziehungen mit den auswärtigen Staaten ermächtige, soferne diese 

Vereinbarung keine über die Meistbegünstigung hinausgehende zolltarifarische Bindung 

enthalte. 

Redner beantrage sohin, der Ministerrat wolle im Sinne der Entschließung des 

Bundespräsidenten vom 31. Dezember 1920, B.G.Bl. Nr. 49, womit die Regierung zum 

Abschluß derartiger Staatsverträge (Regierungsübereinkommen) ermächtigt werde, die 

Genehmigung des Übereinkommens sowie der in dem Briefwechsel niedergelegten 

Abmachungen aussprechen und Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten mit den mitbeteiligten Ministern ermächtigen, die Bestimmungen dieser 

Vereinbarungen im Verwaltungswege zur Durchführung zu bringen. 

Der Ministerrat erhebt die gestellten Anträge zum Beschluß. 

 

5. 

Verlängerung des Kontingentübereinkommens mit Ungarn. 

B.-M. H e i n l teilt mit, daß am 12. Mai d. J. eine protokollarische Vereinbarung 

unterzeichnet worden sei, derzufolge das am 30. April d. J. abgelaufene 

Kontingentübereinkommen mit Ungarn verlängert werde. Gegenüber dem bisherigen 

Übereinkommen hätten in der neuen Vereinbarung die Abschnitte, welche den gegenseitigen 

Warenaustausch regeln (Kontingentlisten), eine wesentlich erweiterte Fassung erhalten, die 

zum Teil in den seit Abschluß des ursprünglichen Übereinkommens veränderten Produktions- 

und Absatzverhältnissen, zum Teil darin ihre Begründung finde, daß ungarischerseits für eine 

größere Anzahl von Waren auf eine Erleichterung des Importes nach Österreich gedrängt 

worden sei. Von den Vereinbarungen seien gewisse Punkte, deren Publizität nicht erwünscht 

sei, in einem geheim zu haltenden Unterzeichnungsprotokolle zusammengefaßt. 
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Die Geltungsdauer des Übereinkommens, das durch die Genehmigung der beiden 

Regierungen in Kraft treten soll, sei auf einen Monat begrenzt und verlängere sich 

automatisch, falls keiner der beiden Teile acht Tage vor Ablauf dieser Frist eine gegenteilige 

Erklärung abgebe. 

Der sprechende Minister bittet den Ministerrat, dieses Übereinkommen samt 

Unterzeichnungsprotokoll zu genehmigen und ihn zu dessen Durchführung im Einvernehmen 

mit den beteiligten Bundesministerien zu ermächtigen. 

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Frage verweist Redner auf seine Ausführungen 

zum österreichisch-tschechoslowakischen Übereinkommen über die Handhabung der 

beiderseitigen Ein- und Ausfuhrverbote. 

Der Ministerrat genehmigt das Übereinkommen samt Unterzeichnungsprotokoll und erteilt 

dem Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten die erbetene 

Ermächtigung. 

 

6. 

Forderungen der Invaliden. 

B.-M. Dr. R e s c h teilt mit, daß die Invaliden in Klagenfurt heute eine Reihe von 

Forderungen aufgestellt hätten, deren Erfüllung bis morgen mittags befristet sei, widrigenfalls 

eine Störung der am morgigen Tage in Klagenfurt stattfindenden Tagung des Deutschen 

Schutzverbandes zu gewärtigen wäre. Die Forderungen beziehen sich auf die Erhöhung der 

Invalidenrenten ab 1. Juni, Gewährung von Teuerungszuwendungen an Kriegerwitwen und -

waisen und Schwerbeschädigte, schärfere Handhabung des Kriegswuchergesetzes, 

Ausdehnung des Mieterschutzes auf Geschäftslokalitäten, Entziehung des Vermietungsrechtes 

der Hausbesitzer, Zuweisung von Geschäftslokalen an die Invaliden, Überlassung der 

Erträgnisse der Luxussteuer und Lustbarkeitssteuer an die Invaliden und Erwirkung des 

Hadernmonopols. 

Redner beabsichtige, der Invalidenschaft mitzuteilen, daß eine Vorlage, betreffend die 

Erhöhung der Invalidenrenten, ohnedies bereits im Nationalrat eingebracht sei, die übrigen 

Forderungen jedoch von der Regierung im Augenblicke nicht erfüllt werden können. 

Der Ministerrat stimmt dieser Absicht zu und ersucht gleichzeitig den Bundesminister für 

Inneres und Unterricht, die entsprechenden Vorkehrungen für einen ungestörten Verlauf der 

Tagung des Deutschen Schutzverbandes zu treffen. 

 

7. 



85 – 1921-05-13 

Antrag auf Verleihung des Kommerzialratstitels. 

Über Antrag des B.-M. H e i n l stimmt der Ministerrat zu, daß der Gesellschafter der 

Schuhfabrik Brüder Klein in Mödling, Max K l e i n, für die Verleihung des Titels eines 

Kommerzialrates mit Nachsicht der Taxe in Vorschlag gebracht werde. 

 

8. 

Konkrete Anträge der Ersparungskommission; grundsätzliche Regelung deren Behandlung 

durch die Bundesregierung. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, daß die Ersparungskommission über einzelne von ihr 

bereits behandelte Detailfragen dem Ministerrat Beschlußanträge übermittelt habe. Es handle 

sich nunmehr um die weitere Behandlung dieser Anträge sowie um einen grundsätzlichen 

Beschluß über die Art des Zusammenwirkens der Ersparungskommission mit der 

Bundesregierung. Nur auf diese Weise sei es möglich, die wichtigen Ziele, die sich die 

Kommission gesetzt habe, zu erreichen. Redner schlage diesfalls vor, in der nächsten Sitzung 

des Ministerrates zunächst eine Aussprache mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und 

dem Bureauleiter der Ersparungskommission herbeizuführen. Inzwischen beabsichtige der 

V o r s i t z e n d e die bereits vorliegenden Detailanträge den sachlich zuständigen Ressorts 

zur Stellungnahme zu übermitteln. 

Der Ministerrat pflichtet dieser Auffassung bei. 

 

9. 

Einschränkung des Amtskraftwagenbetriebes. 

Generaldirektor für das Postwesen, Sektionschef H o h e i s e l, erstattet an der Hand eines 

dem Ministerrate vorliegenden eingehenden Referates einen Bericht über die Beschlüsse der 

vom Ministerrat zu seiner Sitzung am 16. November 1920 in Angelegenheit der 

Einschränkung des staatlichen Dienstautobetriebes eingesetzten Kommission. Auf Grund der 

unter Beiziehung von Vertretern der betreffenden Dienststellen geführten Verhandlungen sei 

die Kommission zu dem Ergebnisse gelangt, daß 23 Wagen den gegenwärtigen Perzipienten 

unter dem Titel eines gesetzlichen Anspruches zu verbleiben haben, daß 54 Wagen von der 

Kommission ausdrücklich als im dienstlichen Interesse gelegen zugesprochen wurden und 84 

Wagen als entbehrlich zur Abstoßung zu gelangen hätten. 

Redner bitte, diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen und zu verfügen, daß für jede 

Neuanschaffung oder Vermehrung von Personenwagen bei staatlichen Dienststellen, welche 

über den genehmigten Stand hinausgehe, die vorherige Zustimmung des Bundesministeriums 
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für Finanzen einzuholen sei. 

In Ergänzung hiezu habe die Ersparungskommission den Antrag gestellt, daß auch für jede 

Neuinbetriebnahme von solchen Wagen die vorherige Begutachtung durch die 

Ersparungskommission und die Zustimmung des Bundesministeriums für Finanzen 

einzuholen sei. 

Außer den von der Autokommission beantragten Streichungen habe die 

Ersparungskommission noch folgende Einschränkungen vorgeschlagen: 

Für die drei Präsidenten des Nationalrates genüge je ein Wagen, der Reservewagen sei zu 

streichen. Der Präsidentschaftskanzlei seien statt vier Autos ein Auto zuzuerkennen, dem 

Bundeskanzleramte statt vier nur drei Autos. Bei den Landesregierungen seien vier Wagen zu 

streichen, so daß jedem Lande nur der dem Landeshauptmann gebührende Wagen zukomme. 

Beim Ministerium für Unterricht sei derzeit der Wagen für den Leiter zu streichen, weil dem 

dermaligen Leiter als Vizekanzler bereits der Vizekanzlerwagen zur Verfügung stehe. Im 

Bereiche des Ministeriums für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten sei ein Wagen bei 

der Hauptanstalt für Sachdemobilisierung und ein Wagen beim staatlichen Industriewerk 

Wöllersdorf zu streichen. 

Hiedurch würde sich im Ganzen ein weiterer Abstrich von zwölf Kraftwagen ergeben. 

Weiters habe die Ersparungskommission den Ministerrat ersucht, auszusprechen, daß ein 

Ersatz der verminderten Amtskraftwagen durch Pferdefuhrwerke unstatthaft sei. 

Endlich seien die Bestimmungen über die Kontrollausweise zu verschärfen. Außerdem 

seien die staatlichen Automobile als solche augenfällig zu bezeichnen und wäre über den 

gesamten Betrieb der staatlichen Automobile ein Regulativ aufzustellen und zu publizieren. 

Derart würde auch die Kontrolle der Öffentlichkeit zur Hintanhaltung von Mißbräuchen 

herangezogen werden. 

Über die Inanspruchnahme von Kraftwagen und über die hiezu aufgewendeten Kosten 

sollen allmonatlich an das Bundesministerium für Finanzen und an den Rechnungshof von 

allen Dienststellen Nachweisungen geliefert werden. 

Bei diesen ihren Anträgen habe die Ersparungskommission nur die im Betriebe zu 

belassenden Amtsautomobile im Auge gehabt. 

B.-M. V a u g o i n macht darauf aufmerksam, daß in der vorliegenden Übersicht für den 

Bundesminister für Heereswesen kein Dienstwagen ausgewiesen sei und beansprucht diesen 

ihm gesetzlich gebührenden Wagen. 

Sektionschef H o h e i s e l klärt dies damit auf, daß zur Zeit der Beschlußfassung der 

Kommission das Bundesministerium für Heereswesen noch unter der gemeinsamen Leitung 
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des Bundesministers für Inneres und Unterricht gestanden sei. 

Der Ministerrat genehmigt die Beistellung eines Wagens für den Bundesminister für 

Heereswesen. 

B.-M. Dr. R e s c h beansprucht unter Hinweis auf die zahlreichen auswärtigen 

Interventionen des Bundesministeriums für soziale Verwaltung und des 

Volksgesundheitsamtes einen Wagen für Amtszwecke dieses Ministeriums. 

Der Ministerrat erteilt hiezu seine Zustimmung. 

B.-M. H a u e i s verweist darauf, daß der von der Kommission als entbehrlich erkannte 

Wagen der Forst- und Domänendirektion zur Durchführung auswärtiger Interventionen 

dringend notwendig sei und ersucht um Belassung dieses Wagens. 

Der Ministerrat erachtet diesen Anspruch für nicht begründet. 

B.-M. H e i n l macht daraus aufmerksam, daß bei den mit Sektionschef R i e d l anläßlich 

der Übernahme des Gesandtenpostens in Berlin geführten Verhandlungen die Beistellung 

eines Dienstautos ausdrücklich zugesagt worden sei und beantragt die Belassung dieses Autos 

ebenso wie für den Gesandten in Prag. 

Sektionschef H o h e i s e l bemerkt, daß die Nichtzuerkennung von Wagen an die 

Gesandtschaften in Bukarest, Budapest, Prag und Berlin mit Zustimmung des 

Bundesministeriums für Äußeres erfolgt sei. 

Der V o r s i t z e n d e gibt der Anschauung Ausdruck, daß grundsätzlich in diesem 

Belange wohl eine gleichmäßige Behandlung aller Gesandtschaften platzgreifen müsse. 

Immerhin glaube er, daß im Hinblick auf die dem Gesandten R i e d l gemachte Zusage 

diesem ein Auto zuzugestehen wäre; rücksichtlich der übrigen Gesandtschaften wäre bis zur 

Erhebung eines Anspruches mit der Entscheidung zuzuwarten. 

Der Ministerrat pflichtet nach einer kurzen Debatte dieser Auffassung bei. 

Den übrigen Beschlüssen der Kommission erteilt der Ministerrat die Genehmigung. 

Zu den einschlägigen Anträgen der Ersparungskommission übergehend, beschließt der 

Ministerrat zunächst, daß nicht nur für jede Neuanschaffung oder Vermehrung von 

Personenwagen bei staatlichen Dienststellen, sondern auch für jede Neuinbetriebnahme von 

solchen Wagen die vorherige Begutachtung durch die Ersparungskommission und die 

Zustimmung des Bundesministeriums für Finanzen einzuholen ist. 

Der beantragten Streichung des Reservewagens für die drei Präsidenten des Nationalrates 

wird nicht zugestimmt. 

Was die Autos der Präsidentschaftskanzlei anbelangt, klärt der V o r s i t z e n d e auf, daß 

von den ausgewiesenen vier Autos keines in Betrieb stehe. Zwei seien demontiert, während 
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die beiden übrigen für besondere Repräsentationszwecke (Einholung von Gesandten, usw.) in 

Bereitschaft gehalten werden müssen. 

Demgemäß beschließt der Ministerrat die Überstellung der zwei demontierten Autos an 

den staatlichen Kraftfahrbetrieb und die Belassung der beiden anderen Wagen bei der 

Präsidentschaftskanzlei. 

Der V o r s i t z e n d e teilt weiters mit, daß im Bundeskanzleramt nur zwei Wagen, und 

zwar der des Bundeskanzlers und ein Wagen für Amtszwecke in Betrieb stehen. Der Wagen 

des Vizekanzlers stehe still. Der zweite für Amtszwecke ausgewiesene Wagen sei ein offener 

leichterer Wagen, der während der Sommermonate zur Verbilligung des Betriebes an Stelle 

des sonst vom Bundeskanzler benützten geschlossenen Wagens in Dienst gestellt werde. 

Der Ministerrat beschließt sohin, auch den vierten Wagen dem Bundeskanzleramt zu 

belassen. 

Der beantragten Streichung von vier Wagen bei den Landesregierungen wird wegen der 

hiedurch allenfalls eintretenden Gefährdung öffentlicher Interessen keine Folge gegeben. 

Die von der Ersparungskommission beantragte Streichung des Wagens für den Leiter des 

Unterrichtsamtes wird mit der Begründung abgelehnt, daß dieser Wagen derzeit von dem mit 

der Leitung dieses Amtes betrauten Vizekanzler benützt wird, wogegen der für letzteren 

bestimmte Wagen des Bundeskanzleramtes, wie erwähnt, außer Betrieb steht. 

B.-M. H e i n l verweist darauf, daß die Hauptanstalt für Sachdemobilisierung mit 

Jahresschluß ihre Tätigkeit beendigen werde, woraus sämtliche dort in Verwendung stehende 

Wagen verfügbar sein werden. Mit der beantragten Streichung eines Wagens erkläre er sich 

einverstanden, bitte jedoch um die Belassung der beiden Wagen für das staatliche 

Industriewerk Wöllersdorf, die wegen der räumlichen Ausdehnung des Betriebes unbedingt 

erforderlich seien. 

Der Ministerrat beschließt in diesem Sinne. 

Weiters spricht der Ministerrat über Antrag der Ersparungskommission aus, daß ein Ersatz 

der verminderten Amtskraftwagen durch Pferdefuhrwerke unstatthaft ist und stimmt weiters 

dem Vorschlage, die Bestimmungen über die Kontrollausweise zu verschärfen sowie der 

Aufstellung eines Regulativs für den gesamten Betrieb der staatlichen Automobile zu. 

Hingegen wird die beantragte Publizierung dieses Regulativs sowie die angeregte 

augenfällige Bezeichnung der staatlichen Automobile abgelehnt. Auch die beantragte Vorlage 

allmonatlicher Nachweisungen über die Inanspruchnahme von Kraftwagen und über die hiezu 

verwendeten Kosten an das Bundesministerium für Finanzen und an den Rechnungshof findet 

nicht die Zustimmung des Ministerrates. 
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10. 

Gesetzesbeschluß des oberösterreichischen Landtages, betreffend die gewerblichen 

Fortbildungsschulen in Oberösterreich. 

B.-M. H e i n l teilt mit, daß der oberösterreichische Landtag am 21. Dezember v. J. einen 

Gesetzesbeschluß, betreffend die gewerblichen Fortbildungsschulen im Lande Oberösterreich, 

gefaßt und die Landesregierung diesen Beschluß im Sinne des Artikels 98 des Bundes-

Verfassungsgesetzes dem Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

bekanntgegeben, gleichzeitig im Hinblicke auf mehrere Bestimmungen des Gesetzes, welche 

eine Mitwirkung von Bundesbehörden erheischen, die Zustimmung der Bundesregierung zu 

dieser Mitwirkung gemäß Art. 97. Abs. 2, des Bundes-Verfassungsgesetzes erbeten habe. 

Dieser Gesetzesbeschluß, der sich im allgemeinen an die Fortbildungsschulgesetze für 

Niederösterreich und Salzburg anlehne, weise mancherlei Mängel und sinnstörende Fehler auf 

und gebe auch zu Bedenken verfassungsrechtlicher Natur Anlaß. 

Da gemäß § 42, Abs. 2, P. f, des Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920, B.G.Bl. Nr. 2, 

betreffend den Übergang zur bundesstaatlichen Verfassung, solange nicht die Frage der 

Kompetenz zur Gesetzgebung auf dem Gebiete des Schul-, Erziehungs- und 

Volksbildungswesens verfassungsmäßig geregelt ist, zu jeder legislativen Änderung des 

gegenwärtigen Zustandes auf diesem Gebiete übereinstimmende Gesetze des Bundes und des 

beteiligten Landes erforderlich seien, könnte das Fortbildungsschulgesetz erst kundgemacht 

werden und in Kraft treten, wenn ein damit übereinstimmendes Bundesgesetz erlassen wäre. 

Zur Erlassung eines solchen Bundesgesetzes sei jedoch die vorherige Behebung der 

erwähnten Mängel sowie noch anderer Unrichtigkeiten und unzweckmäßiger Bestimmungen 

im Texte des Landesgesetzes notwendig. Redner bitte daher um die Ermächtigung, die 

Landesregierung im Sinne vorstehender Ausführungen zu verständigen. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

11. 

Gesetzentwurf, betreffend die Anhaltung zu Zwangsarbeiten bei gewissen Verurteilungen 

(Entwurf des Landeshauptmannes Dr. Ender). 

B.-M. Dr. P a l t a u f bringt dem Ministerrat zur Kenntnis, daß der Landeshauptmann von 

Vorarlberg in einer an die Bundesregierung gerichteten Eingabe auf die dringende 

Notwendigkeit hingewiesen habe, jene Personen, und zwar insbesondere junge Leute, die sich 

nicht mit nutzbringender Arbeit fortbringen, weil sie durch Preistreiberei, Schleichhandel und 
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Schmuggel weit mehr verdienen, zur Arbeit zu erziehen. Wenn solche Menschen wegen einer 

nach der Preistreibereiverordnung oder nach der Devisenverordnung strafbaren Handlung 

oder wegen Schleichhandels mit Lebensmitteln und anderen Bedarfsgegenständen oder wegen 

verbotswidriger Verschleppung solcher Sachen von einem Gericht, einer politischen Behörde 

oder einer Finanzbehörde verurteilt werden, sollte die erkennende Behörde die Anhaltung des 

Verurteilten nach verbüßter Strafe in einer Zwangsarbeitsanstalt oder die Verbüßung der 

verhängten Strafe in einer Zwangsarbeitsanstalt für zulässig erklären können. Da kein Land 

heute Zwangsarbeitsanstalten bauen könne, wären den Zwangsarbeitsanstalten Einrichtungen 

gleichzustellen, die von den Bundesländern zu treffen wären und deren Gleichwertigkeit mit 

den Zwangsarbeitsanstalten von der Bundesregierung anerkannt werde. Diese Einrichtungen 

sollten im wesentlichen darin bestehen, daß die Zwänglinge ähnlich wie im Kriege die 

Kriegsgefangenen in Barackenlagern untergebracht und zu öffentlichen Arbeiten, 

insbesondere zu Straßen- und Wasserbauten, Wildbachverbauungen, Meliorationsarbeiten 

oder Schneeschaufeln auf den Eisenbahnen und Straßen verwendet werden. Die näheren 

Vorschriften darüber und über die Disziplinarbehandlung der Zwänglinge sollen die 

Landesregierungen erlassen. Zur Überwachung der außerhalb der Zwangsarbeitsanstalten 

verwendeten Zwänglinge solle die Wehrmacht herangezogen werden. 

Landeshauptmann Dr. Ender hat seiner Eingabe gleichzeitig den Entwurf eines solchen 

Bundesgesetzes angeschlossen und um die Mitteilung ersucht, ob die Bundesregierung gewillt 

sei, einen solchen Gesetzentwurf im Nationalrate einzubringen, oder ob sie ihm die Initiative 

bei den gesetzgebenden Körperschaften überlassen zu müssen glaube. 

Das Bundeskanzleramt habe Äußerungen der Bundesministerien für soziale Verwaltung 

und für Heereswesen zu den Vorschlägen des Genannten eingeholt und das 

Bundesministerium für Justiz ersucht, die Beantwortung des Schreibens des 

Landeshauptmannes Dr. Ender auf Grund eines einzuholenden Beschlusses des Ministerrates 

zu übernehmen. 

Die Bundesministerien für soziale Verwaltung und für Heereswesen hätten sich, soweit ihr 

Wirkungskreis durch die Vorschläge Enders berührt wird, gegen diese Vorschläge 

ausgesprochen. 

Redner beantrage, ihn zu ermächtigen, dem Landeshauptmanne Dr. Ender mitzuteilen, daß 

ein Teil seiner Anregungen schon durch das Gesetz vom 23. Juli 1920, St.G.Bl. Nr. 373, und 

durch § 21 des neuen Preistreibereigesetzes verwirklicht worden sei. Hienach könne das 

Gericht die Zulässigkeit der Anhaltung in einer Zwangsarbeitsanstalt aussprechen, wenn der 

Angeklagte, nachdem er mehr als zwei Freiheitsstrafen verbüßt habe, wegen eines nach der 
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Vollendung des 18. Lebensjahres begangenen Verbrechens zu einer mindestens 

sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt werde und eingewurzelte Abneigung gegen einen 

rechtschaffenen und arbeitsamen Lebenswandel bekunde. Nach § 21 des neuen 

Preistreibereigesetzes werden die Gerichte einen solchen Ausspruch auch dann fällen 

m ü s s e n, wenn der Angeklagte wegen Verbrechens oder Vergehens des Wuchers, der 

Preistreiberei, der Vergeudung, des Schleichhandels, der Hinterziehung von 

Bedarfsgegenständen oder des Schmuggels verurteilt werde und die Mittel zu seinem 

Lebensunterhalt ausschließlich oder zum überwiegenden Teile aus dem Ertrag ausbeuterischer 

Handlungen beziehe. Bestehe dieser Verdacht und vermöge ihn der Verurteilte nicht zu 

widerlegen, so werde das Gericht die Zulässigkeit der Anhaltung in einer 

Zwangsarbeitsanstalt aussprechen können. 

Eine gesetzliche Vorschrift, wonach Freiheitsstrafen in bestimmten Fällen nicht in den 

Gefangenhäusern der Gerichte oder in Strafanstalten, sondern in Zwangsarbeitsanstalten zu 

verbüßen wären, empfehle sich nach Ansicht der Bundesregierung nicht, weil dadurch der 

Unterschied zwischen der auf bestimmte Dauer verhängten Strafe und der für unbestimmte, 

nur durch das gesetzliche Höchstmaß beschränkte Zeit zulässige Besserung- oder 

Sicherungsmaßregel völlig verwischt würde. 

Den Vorschlag, Freiheitsstrafen, die wegen bestimmter strafbarer Handlungen von den 

Gerichten, politischen Behörden oder Finanzbehörden verhängt werden, ebenso wie die 

Anhaltung in einer Zwangsarbeitsanstalt durch die Anhaltung zu öffentlichen Arbeiten 

außerhalb einer solchen Anstalt zu ersetzen, vermöge sich die Bundesregierung insbesondere 

deshalb nicht zu eigen zu machen, weil die kriminalpolitischen Vorteile solcher Einrichtungen 

in keinem Verhältnisse zu den Schwierigkeiten ihrer Durchführung stehen. 

Wo die Voraussetzungen für eine nützliche Verwendung von Zwänglingen zu Arbeiten 

außerhalb der Zwangsarbeitsanstalt gegeben seien, können Zwänglinge schon jetzt zu solchen 

Arbeiten verwendet werden. Da diese Arbeiten aber keine dauernde Beschäftigung bieten, 

könne von der Konzentrierung der Zwänglinge in größeren Anstalten nicht abgesehen 

werden, in die sie nach Beendigung der einzelnen Arbeiten wieder zurückkehren. 

Für die von Dr. Ender angeregten fliegenden Barackenlager müßte ein besonderer 

Verwaltungsapparat geschaffen und ein eigener Bewachungskörper aufgestellt werden. Denn 

eine dauernde Verwendung des Bundesheeres zur Bewachung der Zwänglinge in den 

Barackenlagern würde dem § 2 des Wehrgesetzes nicht entsprechen. Dem Bundesheere 

könnte diese Aufgabe auch aus dem Grunde nicht übertragen werden, weil es nicht einmal 

über zwei Drittel des vorgeschriebenen Standes verfüge und in den meisten Bundesländern - 
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Vorarlberg ausgenommen - durch ständig beizustellende starke Wachdienste so in Anspruch 

genommen sei, daß die notwendige militärische Ausbildung der Heeresangehörigen nur 

schwer durchzuführen wäre. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

12. 

Modalitäten der Ausfolgung von Goldvorschüssen aus den Beständen der Österreichisch-

ungarischen Bank. 

B.-M. Dr. G r i m m führt aus, daß die Liquidatoren der Österreichisch-ungarischen Bank 

anläßlich der Regelung der sogenannten N U M-Schuld den Beschluß gefaßt haben, an die 

Nachfolgestaaten der Monarchie (mit Ausnahme Österreichs und Ungarns) aus den 

Goldbeständen der Bank Vorschüsse im Betrage von 50 Millionen Goldkronen zu erteilen. Im 

Hinblick auf die Schritte, welche die österreichische Regierung und das Gouvernement der 

Bank dagegen unternahmen, sei die Zusicherung gegeben worden, die Vorschüsse nicht eher 

flüssig zu machen, als bis die österreichische Regierung und die Bankleitung Gelegenheit 

gehabt hätten, der Reparationskommission in Paris ihren Standpunkt darzulegen. 

Diese Anhörung von Vertretern der österreichischen Regierung und der Bank habe am 18. 

März l. J. und an den folgenden Tagen stattgefunden. Im Sinne der von der 

Reparationskommission aus diesem Anlasse gefaßten Beschlüsse sollen die Liquidatoren 

nunmehr daran schreiten, über die von der österreichischen Regierung hinsichtlich des 

Goldschatzes der Bank erhobenen Rechtsansprüche zu entscheiden. Anderseits halten sie sich 

an das Versprechen, mit der Ausschüttung der Goldvorschüsse zuzuwarten, nach Beendigung 

der Anhörung in Paris nicht mehr gebunden, und werden von den Vertretern der beteiligten 

Nachfolgestaaten gedrängt, zur Realisierung der Goldvorschüsse zu schreiten. 

Die Liquidatoren der Österreichisch-ungarischen Bank möchten es nun nach Tunlichkeit 

vermeiden, bei Erfüllung dieses Begehrens der Nachfolgestaaten neuerdings in einen scharfen 

Konflikt mit der österreichischen Regierung zu geraten; anderseits seien sie der Meinung, daß 

die in Angelegenheit der Bankliquidation beabsichtigten Verhandlungen unter den 

Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie kaum mit Aussicht auf einen 

gedeihlichen Fortgang eingeleitet werden könnten, wenn die Frage des Goldvorschusses nicht 

vorher bereinigt wäre. 

Sie seien daher mit den Vertretern der österreichischen Regierung in eine Erörterung 

darüber eingetreten, ob sich nicht Modalitäten der Realisierung der Goldvorschüsse finden 

ließen, welche geeignet wären, die Bedenken der österreichischen Regierung zu beseitigen. 
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Sie erklärten sich für den Fall eines Arrangements über diesen Gegenstand bereit, die 

Entscheidung über die Ansprüche der Regierung auf den Goldschatz der Österreichisch-

ungarischen Bank aufzuschieben, da sie der Ansicht seien, daß es die Position der 

österreichischen Regierung in den Liquidationsverhandlungen schwächen würde, wenn etwa 

eine ungünstige Entscheidung über die von ihr erhobenen Ansprüche auf den Goldschatz 

vorausgegangen wäre. 

Die aus diesem Anlasse abgehaltenen Besprechungen hätten zu dem Ergebnisse geführt, 

daß die Liquidatoren der Österreichisch-ungarischen Bank sich bereit erklärten, die 

Goldvorschüsse unter den nachbezeichneten Modalitäten durchzuführen, falls die 

österreichische Regierung ihren Widerstand gegen dieselben fallen ließe: 

1. Die Gewährung der Vorschüsse erfolgt ohne jedes Präjudiz für die Frage des Eigentums 

an dem Golde, beziehungsweise für die Frage der Berechtigung der von der österreichischen 

Regierung geltend gemachten Ansprüche. 

2. Die Liquidatoren der Österreichisch-ungarischen Bank werden alle Nachfolgestaaten 

einladen, Vertreter zu Verhandlungen über die mit der Bankliquidation zusammenhängenden 

Fragen zu entsenden, sie werden den Beginn dieser Verhandlungen tunlichst beschleunigen 

und werden auf alle beteiligten Regierungen einwirken, um nach Möglichkeit 

einvernehmliche, der Billigkeit entsprechende Abmachungen zustande zu bringen. 

3. Sie werden die Goldvorschüsse erst flüssig machen, nachdem die Verhandlungen 

zwischen den Nachfolgestaaten begonnen und die Liquidatoren sich von befriedigenden 

Fortschritten dieser Verhandlungen überzeugt haben. 

4. An der Gewährung von Goldvorschüssen sollen auch Österreich und Ungarn beteiligt 

werden, und zwar nach dem gleichen Schlüssel, welcher für die Verteilung des Vorschusses 

von 50 Millionen Goldkronen unter die anderen Nachfolgestaaten gelten soll. 

5. Die Goldvorschüsse sollen - ebenso wie die bereits bewirkten oder etwa noch 

vorzunehmenden Goldabgaben für andere Zwecke (Abstattung von Schuldverpflichtungen u. 

dgl.) - als Entnahmen aus den gesamten Goldbeständen der Bank behandelt werden und es 

soll daher aus dem Umstande, daß das Gold vorläufig ganz oder überwiegend den auf dem 

österreichischen Territorium befindlichen Beständen entnommen wird, den Rechten und 

Interessen Österreichs kein Nachteil erwachsen. Die Liquidatoren verpflichten sich daher 

insbesondere für den Fall, daß die von der Republik Österreich erhobenen Ansprüche auf den 

Goldschatz der Bank als zu Recht bestehend anerkannt werden sollten, nach dem Inkrafttreten 

des Friedensvertrages von Trianon oder sonst nach erlangter Disposition über die auf dem 

Gebiete Ungarns befindlichen Goldbestände jenen Zustand wiederherzustellen, welcher dem 
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vorbezeichneten Gesichtspunkte und der tatsächlichen territorialen Verteilung des Goldes im 

Zeitpunkte, auf welchen der Beginn der Bankliquidation bezogen wird, entspricht. 

6. Die Goldvorschüsse sollen nicht zur Gänze effektiv durch Goldabgaben realisiert 

werden, vielmehr sollen die von mehreren Nachfolgestaaten oder deren Notenbanken bereits 

übernommenen, auf ihrem Gebiete vorrätig gewesenen Metallbestände der Österreichisch-

ungarischen Bank entweder in den Vorschuß eingerechnet, oder i n  s p e c i e zurückgestellt 

werden, ferner sollen die aus der Erwerbung von Bankgebäuden und Zubehör herrührenden 

Goldverpflichtungen der einzelnen Nachfolgestaaten mit den den betreffenden Staaten zu 

gewährenden Goldvorschüssen c o m p e n s a n d o verrechnet werden; dadurch werden sich 

die zur effektiven Auszahlung an die Nachfolgestaaten erforderlichen Goldbeträge in solchem 

Maße verringern, daß die in der ausschließlichen Verwahrung der Liquidatoren befindlichen 

Goldbestände auch zur Auszahlung der nach dem erwähnten Schlüssel auf Österreich und 

Ungarn entfallenden Vorschußbeträge ausreichen. 

7. Die Übernahme von Immobilien der Österreichisch-ungarischen Bank seitens anderer 

Nachfolgestaaten zu einem in Goldkronen fixierten Preise, welcher nach dem Buchwerte am 

31. Dezember 1913, die Kronen als Goldkronen gerechnet, unter Anwendung eines 

bestimmten prozentuellen Nachlasses ermittelt wurde, bildet kein Präjudiz für die 

österreichische Regierung. Diese behält sich vor, nach erfolgter Schätzung der Gebäude 

darüber schlüssig zu werden, ob sie dieselben zum Schätzwerte, beziehungsweise zu einem zu 

vereinbarenden Preise (eventuell auf Grund des ihr zustehenden Vorkaufsrechtes) erwerben 

will oder nicht; sie wird die Anregung, hinsichtlich der außerhalb Wiens gelegenen 

Bankgebäude den von den anderen Nachfolgestaaten (mit Ausnahme Ungarns) akzeptierten 

Modus der Preisermittlung auch ihrerseits anzunehmen und die Vornahme einer Schätzung 

auf die in Wien befindlichen Gebäude zu beschränken, in Erwägung ziehen. Sollten bei der 

Veräußerung der Bankimmobilien in Österreich Grundsätze zur Anwendung gelangen, 

welche für die österreichische Staatsverwaltung günstiger sind als die gegenüber den anderen 

Staaten geübte Preisermittlung, so erhebt die österreichische Regierung keine Einwendung 

dagegen, daß eine proportional entsprechende Reduktion der von den anderen 

Nachfolgestaaten bereits zugestandenen Kaufpreise stattfinde. 

Die Liquidatoren der Österreichisch-ungarischen Bank geben die Zusicherung, daß sie 

ehestens die Einleitungen zu einer Schätzung der in Wien befindlichen Immobilien der 

Österreichisch-ungarischen Bank im Einverständnisse mit der österreichischen Regierung 

treffen wollen; es wird jedem der beiden Teile freistehen, einen Sachverständigen zu den 

vorzunehmenden Schätzungen zu entsenden. 
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8. Die Liquidatoren werden auf alle an den Goldvorschüssen beteiligten Staaten einwirken, 

um von ihnen zu erreichen, daß sie über das Gold bis zur definitiven Entscheidung der 

Rechtsfrage nicht zu anderen Zwecken als jenen der eigenen Notenbankgebarung verfügen 

und das Gold innerhalb der bezeichneten Frist nicht aus dem eigenen Lande exportieren. Die 

österreichische Regierung erklärt sich hiezu im vorhinein bereit. 

Der sprechende Minister habe im Gegenstande mit den führenden Persönlichkeiten der 

politischen Parteien Fühlung genommen und die Zustimmung zu den vorgeschlagenen 

Modalitäten von der christlichsozialen und der großdeutschen Partei erhalten. Die 

Stellungnahme der sozialdemokratischen Partei stehe noch aus. 

Redner beantrage, die Vorschläge unter der Voraussetzung zu genehmigen, daß seitens der 

sozialdemokratischen Partei keine wesentlichen Einwendungen erhoben werden. 

Der Ministerrat beschließt in diesem Sinne. 

 

13. 

Gesetzentwurf, betreffend die Änderung des Gesetzes über die Effektenumsatzsteuer. 

B.-M Dr. G r i m m erbittet vom Ministerrate die Ermächtigung zur Einbringung des 

Entwurfes eines Bundesgesetzes in der Nationalversammlung, betreffend die Änderung des 

Gesetzes vom 6. Februar 1919, St. G. Bl. Nr. 469, über die Effektenumsatzsteuer. Dieser 

Entwurf lehne sich an eine in der früheren Nationalversammlung eingebrachte und dort 

unerledigt gebliebene Regierungsvorlage an. Er verfüge die Verdopplung der Sätze der 

Effektenumsatzsteuer und ermächtige den Finanzminister, im Verordnungswege eine weitere 

Erhöhung bis auf das vierfache des heutigen Ausmaßes vorzunehmen, worauf dann im 

Bedarfsfalle durch Verordnung wieder eine Ermäßigung auf das Doppelte des gegenwärtigen 

Betrages vorgenommen werden könnte. Derartige Verordnungen wären binnen 14 Tagen dem 

Hauptausschusse vorzulegen, der ihre Außerkraftsetzung beschließen könne. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

14. 

Gesetzentwurf, betreffend die Änderung einiger Vorschriften über Stempel- und 

Rechtsgebühren. 

B.-M. Dr. G r i m m erbittet und erhält vom Ministerrate die Ermächtigung, in der 

Nationalversammlung den Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend die Änderung einiger 

Vorschriften über Stempel- und Rechtsgebühren einbringen zu dürfen. 
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15. 

Hausverkauf durch den Konvent der Barmherzigen Brüder in Wien. 

Vizekanzler B r e i s k y teilt mit, daß der Konvent der Barmherzigen Brüder in Wien das 

ihm zugehörige Haus in Wien, 20. Bez., Wintergasse 14, E. Z. 2424 des Grundbuches für den 

20. Wiener Gemeindebezirk, um den Betrag von 380.000 K zu verkaufen beabsichtige. Das 

Haus befinde sich in außerordentlich schlechtem Bauzustand; dessen Wiederinstandsetzung 

würde große Summen erfordern, über die der Konvent nicht verfüge; letzterer sei weiters 

gezwungen, den Kaufschilling zur Deckung der laufenden Auslagen für den Betrieb des von 

ihm unterhaltenen Spitals zu verwenden. 

Redner beabsichtige, dem Konvente im Wege des erzbischöflichen Ordinariates nahelegen 

zu lassen, durch geeignete Maßnahmen die baldmöglichste Wiederherstellung des finanziellen 

Gleichgewichtes im Spitalsbetriebe mit allem Nachdrucke anzustreben. Da die Veräußerung 

der Realität unter den geschilderten Verhältnissen tatsächlich unvermeidlich sei und für den 

Konvent nicht ungünstig erscheine, ersuche Redner, ihn zu ermächtigen, dem genannten 

Konvente die staatsbehördliche Genehmigung zur Veräußerung dieses Objektes im Sinne der 

Ministerialverordnung vom 20. Juni 1860, R.G.Bl. Nr. 162, erteilen zu dürfen. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 
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Ministerprotokoll Nr. 85 a vom 13. Mai 1921 
1) Mayr: Ich haben den letzten Beschluss über allfällige Demission wegen Vorgängen bei der 
Verhandlung über den Gesetzesentwurf über die Volksabstimmung den Großdeutschen 
mitgeteilt und Dinghofer die Antwort gegeben hat, dass die Großdeutschen Demission der 
Regierung nicht wünschen. Wurde als sehr korrekt bezeichnet. Es wurden die wichtigsten 
Vorlagen besprochen mit den Großdeutschen, die zunächst im Haus zur Beratung gelangen 
sollen. Zunächst Finanzgesetz, Beamtenbesoldungsgesetz mit möglichster Beschleunigung 
und Personalvertretungsgesetz u.a. Betont wurde auch, dass das Bezirksverwaltungsgesetz 
bald erledigt werden soll und das Bundfinanzgesetz. Bedeckungsvorlagen. 
2) Ramek: Hallier Note 
Reininghaus: Hallier hat die Frage gerichtet in welcher Weise das Ultimatum beantwortet 
werden wird. Daraufhin habe ich ihm die Note des MI gezeigt. <im Sinne der Anregung der 
interalliierten Kontrollkommission vom 6. Mai verpflichtet sich die Regierung die 
Überschüsse über 1913 allmählich in dem Maße abzubauen…..> 
Hallier hat gesagt, dass er im Prinzip vollkommen einverstanden wäre, aber dass es nicht 
genügt. Er wäre verpflichtet nach Paris zu melden, dass entweder der Beschluss der 
Botschafterkonferenz vom 22.XII. oder vom 9.IV. angenommen wird. 22.XII. lautet <….> 
Dieser Beschluss ist seinerzeit nicht angenommen worden. Daher hat die 
Botschafterkonferenz diesen Beschluss am 9.IV. wie folgt ergänzt: <…> 
Dieser Beschluss vom 9.IV. ist eigentlich eine Verschlechterung, weil jetzt verlangt wird eine 
Einverleibung oder zumindest auf den Standzahlen zu lassen, was natürlich eine weitere 
Bewerbung der Wehrmacht sehr erschwert. Es scheint, dass der Beschluss vom 22.XII. 
annehmbarer wäre- 
Ramek: Bleibt nur mehr der Pkt. 2, dass die Neuaufnahmen auf 12 Jahre erfolgen müssen. 
Nun verlangt also H. die Erklärung, ob die Regierung den einen oder anderen Beschluss zur 
Grundlage will.  
2) verlangt H. dass die Alliierten auch nach Auflösung der Liquidierungsorganisation die 
Kontrolle weiter führen können (durch Militärattaché)  
3) H. hat angedeutet, dass man über die Schwierigkeiten wegen Einrechnung dadurch 
hinwegkommen könnte, das man an das Liquidierungsorgan folgendes Ersuchen stellt: <….> 
die Regierung soll ersuchen, dass die org. Bestimmungen aufrecht bleiben. Es müsste, damit 
die KK von den Minimalständen abgeht, sich die Regierung verpflichten, dass nicht mehr 
Einheiten aufgestellt werden, als in den org. Bestimmungen vorgesehen sind. Diesem 
Verlangen dürfte in Paris entsprochen werden.  
Es wurde daher eine Note entworfen: <…> 
Vaugoin: Ich habe nur Bedenken gegen den Punkt, wo der Beschluss vom 22.XII. anerkannt 
wird. Es ist das die formale Erklärung des Junktims, gegen das schon Glanz angekämpft hat. 
Wenn sich die Entente auf diesen Punkt beruft 
Der Ministerrat stimmt zu falls die Zustimmung des Ministers für Heerwesen möglich ist. 
3) Mayr: 15. Bericht der Kommission militärischer Pflichtverletzungen. 
4) Heinl: Handelsübereinkommen mit tschechoslowakischer Regierung. 
Neben Handelsvertrag auch Kontingentübereinkommen. Da die Tschechoslowakei den 
Handelsvertrag an das Parlament bringen will, so müssen wir das auch tun, Das 
Kontingentübereinkommen ist ein Übereinkommen von Regierung zu Regierung und bedarf 
keiner Genehmigung des Parlaments. 
Ermächtigung, den Handelsvertrag dem Parlament vorzulegen und dass Kontingentvertrag 
zwischen den Ministerien geschlossen wird. – Angenommen 
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Ungarisches Kontingentübereinkommen – Verlängerung. Bedarf nicht der Genehmigung des 
Nationalrats, da Regierungsübereinkommen. 
Bitte um Ermächtigung, das Übereinkommen abschließen zu dürfen. – Angenommen. 
Grünberg: Wir werden um den 20. Mai herum wieder vor Forderungen der Bäcker stehen. 
Und unbedingt unter anderem Staffelgesetz-Verhandlung. 
Grimm: Mache aufmerksam, dass ich durch Seitz erfahren habe, dass das Telegramm, in 
welchem seitens Ministerrat Einspruch gegen Fürsorgeabgabegesetz erhoben wurde, sehr 
große Erregung bei S.D. hervorgerufen hat und nach Pfingsten an BK herantreten wird. 
Breitner behauptet, dass nur 400 Mill. herauskommen. 
Resch: Ich habe feststellen lassen, dass wenn 570.000 Krankenversicherungspflichtige bei 
Wochenverdienst von 1500 K kommt 1 ½ Md. heraus. 
5) Resch: Heute ½ 2 Uhr Meldung von Klagenfurt, dass Invaliden befristete Forderung bis 
morgen Mittag 12 Uhr. Erhöhung der Invalidenrente ab 1.VI., sonst werden sie Tagung des 
Deutschen Schutzverbandes stören. 
Teuerungszuwendungen für Kriegerwitwen und -Waisen und Schwerbeschädigte. 
Handhabung des Kriegswuchergesetzes. Ausdehnung des Mieterschutzgesetzes auf 
Geschäftslokale. Entziehung des Vermietungsrechtes des Hausbesitzers. Zuweisung von 
Geschäftslokalen. Zuweisung der Erträgnisse der Luxussteuer und Lustbarkeitssteuer an die 
Invaliden. Erwirkung des Handelsmonopols. 
Ich habe die Absicht, diese Forderungen alle abzulehnen. Ersuche Ramek, Vorsorge zu 
treffen, dass Ruhe aufrecht erhalten wird. 
ad Erhöhung der Invalidenrenten liegt ein Gesetzesentwurf vor. 
Ich werde die Sache so behandeln: Zustimmung der Regierung im Augenblick nicht möglich. 
Über Erhöhung liegt die Vorlage schon vor. 
    Angenommen. 
6) Max Klein Kommerzialrat. – Angenommen 
Grimm: Fink hat die Mitteilung gemacht, dass die Besoldungsordnung womöglich schon am 
31.V. in das Plenum kommen soll. Im Hauptausschuss wurde beschlossen, dass die 9 Md. 
Zuwendung perpetuiert werden sollen. Gleichzeitig soll ein Gesetzesentwurf angedacht 
werden, wobei auch die Bedeckungsfrage in ein Junktim gebracht werden soll. 
Fink hat nun gesagt, es wäre zweckmäßig, dass diese Zulagen schon in die 
Besoldungsordnung eingewoben werden sollten. 
Mayr: Bei der Besprechung mit den Großdeutschen hat Fink das auch angeregt. Man hat 
keinen Beschluss darüber gefasst. 
Pesta: Es würde die Gleichstellung mit der Eisenbahnerbesoldung hergestellt sein. 
   Zur Kenntnis. 
3a) Mayr: Wirksamkeit der Kommission militärischer Pflichtverletzungen. 
Paltauf: Dieser Bericht der Kommission stammt vom Mai 20. Aber dieser Bericht ist kein 
Bericht. es ist nichts anderes als eine ungehörige Kritik des Urteils des OGH. Ich befürchte, 
das, wenn wir dieses Gutachten an den Nationalrat leiten, Anlass dass die S.D. und die 
Arbeiterzeitung eine Hetze gegen den OGH verbinden werden. 
Da der Bericht so alt ist, sollte man ihn überhaupt auf sich beruhen lassen oder sich auf den 
Standpunkt stellen, es ist kein Bericht, sondern nur eine Polemik. Mit Ende Mai hört die 
Kommission überhaupt auf. 
# Bericht wird nicht vorgelegt und es wird keine Antwort gegeben. 
7) Mayr: Anträge der Ersparungskommission. 
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Man ist der Anschauung, dass eine größere Aktivität zu wünschen wäre. Ich wollte nur zur 
Kenntnis bringen, dass die Situation so nicht bleiben kann, wie sie ist und wir werden in einer 
der nächsten Sitzungen den Präsidenten und Vizepräsidenten zusammen mit Mannlicher 
herbitten und sie ersuchen, damit Aufschluss gegeben wird, welche Aufgaben sie zunächst in 
Angriff nehmen wollen und wie sie mit dem Ministerrat zusammenarbeiten wollen. Wenn es so 
weitergeht, wird die Kommission eher hindern als fördern, wir müssten eine solche 
Kommission bestellen, welche mit der Kommission Rücksprache pflegt. 
Heinl: Bitte um Äußerung. Vielleicht heute über 8 Tage die Herrn zu uns bitten. Die 
Zuschriften, die bisher eingelangt sind, alle ressortmäßig aufteilen. 
Vaugoin: Die Sitzung hat sich damit beschäftigt, dass sie aus den einzelnen Beamten 
herausholen wollten, was in den einzelnen Ressorts erspart werden soll. 
Mayr: Antrag: Präsident, Vizepräsident sollen Aufschluss geben über die Ideen, die sie 
verfolgen und was sie in Anspruch nehmen wollen und wie sie sich die Zusammenarbeit mit 
dem Ministerrat vorstellen. 
Mannlicher: Schwierigkeiten infolge der Widerstände, denen die Ersparungskommission auf 
Schritt und Tritt begegnet. 
Berufung angenommen. Freitag. 
Die eingelaufenen Anträge sollen inzwischen an die einzelnen Ministerien geleitet werden. 
Interpellation Schürff wegen Beteiligung von Staatsbediensteten an Unternehmungen auf die 
Tagesordnung zu setzen. 
8) Hoheisel: Antrag  
Grimm: Beschluss der Ersparungskommission vom 21. April 21. (Antrag Homann) 
Vaugoin: Zu meinem Ressort. Es ist ein kleiner Irrtum unterlaufen bei Kap. XV. Es gebührt 
mir ein Wagen. Ferner beanspruche ich 1 Wagen für Amtszwecke. 
Resch: Wir haben früher im Ministerium 8 Wagen gehabt, davon sind 7 gestrichen, weder für 
Volksgesundheit noch Soziale Verwaltung ist ein Amtswagen vorgesehen. Es muss aber immer 
für Volksgesundheit und für Soziale Verwaltung ein Amtswagen zur Verfügung stehen. 
Haueis: Das Außenministerium hat einen Stadtwagen und einen offenen, die Forst- und 
Domänendirektion hat auch einen, es sind aber nur 2 Chauffeure. Es handelt sich bei der 
Forst- und Domänendirektion oft um Interventionen bei Streiks, Beseitigung von 
Hindernissen bei der Belagerung der Gemeinde Wien. 
Beantrage, dass dem Außenministerium ein zweiter Wagen bleibt und der 2. Chauffeur. 
Grimm: Der Forst- und Domänendirektion gebührt kein Wagen. 
Grünberger: Keine Einwendung. 
Heinl: Ich habe auch keine Einwendung. Nur bitte ich, dass die Gesandten in Prag und Berlin 
das gestrichene Auto bleiben wird. 
Hoheisel: Das Ministerium für Äußeres hat sich mit der Streichung einverstanden erklärt. 
Mayr: ad Anspruch. solange kein besonderer Minister ist, kann das Ministerauto als 
Amtsauto verwendet werden. Später aber, wenn wieder Minister fahren müsste, ein Amtsauto 
eingestellt werden. 
Bukarest hat ein Auto angesprochen wegen weiter Wege und großer Kosten. Ebenso ist es in 
Prag und Berlin. 
Pesta: Ich halte es für unmöglich, dass den Gesandten das Auto gestrichen wird. 
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Grimm: Für den Gesandten von Österreich ist gerade die richtige Repräsentation, dass er 
kein Auto hat. Paris und London haben auch keines. 
Heinl: Der Gesandte in Prag muss von Amt zu Amt laufen um jedes einzelne Geschäft 
aufzuziehen. Die Gesandten in den Sukzessionsstaaten haben viel mehr Arbeit als in Paris 
und London. Für Berlin und Prag halte ich es für unbedingt notwendig. 
Grimm: Dann muss jeder Gesandter eines haben. Ich bin für die Streichung. 
Hoheisel: Bitte die Anträge der Kommission anzunehmen und in jedem einzelnen Fall, wenn 
mehr beansprucht wird, soll der Ministerrat entscheiden. 
Mayr: Beantrage dass wir vorläufig Berlin belassen, weil es Riedl zugesagt wurde und 
warten, bis die anderen es ansprechen. 
   Vorsitz Breisky 
Grimm: Die 2 demontierten Autos der Präsidentschaftskanzlei wären dem Kraftfahrbetrieb zu 
übergeben. 
Heinl: Um die Chauffeure der Präsidenten kümmert sich niemand, da schaltet und waltet der 
Chauffeur des Seitz nach eigenem Gutdünken. Beantrage, dass der Frage näher getreten 
wird, dass die Chauffeure der Präsidenten einer Überwachung in irgendeiner Form 
unterstellt werden. 
Die meisten Autos sind angeschafft worden aus den Amtspauschalen. Wenn daher ein Ankauf 
von Wagen stattfindet, so müsste der Betrag auch dem zuständigen aus Amtspauschale ersetzt 
werden. 
Grimm: Es sind immer Dotationen gewesen. 
Heinl: Das hat uns bei den Verhandlungen auf den Standpunkt des einheitlichen Ersatzes 
gestellt, weshalb Rückvergütungen nicht stattfinden können. 
Breisky: Das BM für Äußeres wird dem BM für Verkehrswesen eine Verständigung aufgrund 
des heuten Ministerratsbeschlusses zukommen lassen. 
Hoheisel: Die von der Ersparungskommission gewünschten Kontrollmaßnahmen sind 
kleinlich. 
Heinl: Es wurde von der Ersparungskommission auch beantragt, dass bei der Hauptanstalt 
für Sachdemobilisierung mehrere Autos gestrichen werden. Es wird heuer ohnedies Ende des 
Jahres ein Ende sein. Dann werden alle 4 zur Verfügung stehen. Jetzt sollte man vielleicht 
eines streichen. 
Den Anträgen der Ersparungskommission wegen Streichung bei Innerem wäre nicht 
stattzugeben wegen Gefährdung öffentlicher Interessen. 
Heinl: Wöllersdorf braucht unbedingt ein Auto, schon um in Wöllersdorf innerhalb des 
Werkes zu fahren. 
Grimm: Verbot des Ersatzes von verminderten Amtskraftwagen durch Pferdefuhrwerk 
angenommen. 
Kontrollmaßnahmen: augenfällige Bezeichnung abgelehnt. Regulativ ja. Vorlage an 
Rechnungshof abgelehnt. 
9) 4) Heinl: Gewerbliche Fortbildungsschulen – Angenommen 
10) 5) Paltauf: Entwurf Ender – Angenommen. 
11) Grimm: Goldschatz (Aktennotiz) < …> 
Ich habe diese ärgerliche Protestaktionen vor einigen Tagen Kraft, Gürtler und Bauer zur 
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Stellungnahme übersendet. Gürtler einverstanden. Kraft abgereist. Daher Konkurrenz 
Dinghofer, Frank. Straffner keine Einwendung. Bauer nicht erreicht. 
Das Finanzministerium hält das für sachlich begründet. Bitte, dass Ministerrat genehmigt 
und nur für den Fall als Bauer zustimmt würde ich das den Liquidatoren übergeben. 
    Angenommen. 
12) 6b) Effektenumsatzsteuer – Angenommen 
ad Abs. 5: Hierzu hat der Verfassungsdienst eine Einwendung erhoben. Verfassungsmäßig 
müsste eine solche Verordnung vor der Verlautbarung dem Hauptausschuss vorgelegt werden 
und nur, da die erlassene Bestimmung auch im Val.Umsatzsteuer enthalten, hat der 
Verfassungsdienst den Einwand zurückgezogen. – Angenommen. 
13) 6c) Grimm: Stempel 
Heinl: Es kommt sehr häufig vor, dass Gesuche an öffentliche Stellen nicht gestempelt 
werden. Es wäre sehr wichtig Stempelrevisionen. Alle Behörden und das Kanzleipersonal 
sollen angewiesen werden darauf zu achten; es wäre aber auch notwendig, dass die Trafiken 
zu wenig Stempel erliegen haben. 
Grimm: Es wird besser werden, weil den Trafikanten seit kurzem Provisionen erhöht wurden. 
   Angenommen. 
14) 7) Barmherzige Brüder, Hausverkauf – Angenommen 
Vaugoin: Es wurde bezüglich der Note beschlossen vorbehaltlich meiner Zustimmung. Ich bin 
nicht in der Lage, dieser Note die Zustimmung zu geben. Es wird darin ausdrücklich 
anerkannt der Beschluss der Botschafterkonferenz vom 22.XII. Diesen Beschluss kennt 
Deutsch genau. Es steht darin, wenn es der Regierung nicht gelingt, anständige Elemente in 
die Wehrmacht zu bringen, so wird ihr gestattet, Gendarmerie und Polizei zu erhöhen. 
Deutsch ist schon einmal vorstellig geworden und die Note wurde nicht angenommen. Ich 
muss auf dem Standpunkt bleiben, dass ich den Staatsvertrag nicht verließ. Ich bin mit 7000 
Mann unter dem Stand und der vertragsverletzende Teil ist das Ministerium Ich muss es dem 
Ministerium überlassen, die Note zu bearbeiten, denn es dreht sich nicht um die Wehrmacht, 
sondern um die Gendarmerie und Polizei, die über dem Stand ist. 
Heinl: Tatsächlich ist die Gendarmerie und Polizei momentan verlässlicher als die 
Wehrmacht. In der Öffentlichkeit wird niemand verstehen, dass wir Gendarmerie und Polizei 
auf Kosten der Wehrmacht ausliefern. Es ist naturgemäß, dass Vaugoin aus der Wehrmacht 
eine verlässliche Truppe machen wird. Das wird noch eine Zeit dauern. 
Vaugoin glaubt, den Beschluss vom 22.XII. nicht annehmen zu können, weil es dort von 
„verlässlichen“ Leuten heißt. Es wird sich darum handeln in die Antwortnote eine 
Interpretation des Wortes verlässlich geben und uns daher verwehren, dass die pol. Momente 
in die Waagschale geworfen werden. Ich kann mich nicht einverstanden erklären, Dass V. den 
Ressortstandpunkt einnimmt auf Kosten der Gendarmerie und Polizei. Ich bin dafür, dass wir 
der Anschauung Rameks beipflichten mit der Einschränkung, dass wir bezüglich der 
Interpretation „verlässlich“ etwas in die Note hinein nehmen. 
Vaugoin: 22.XII. besagt, dass eine Reduzierung der Wehrmacht vorzunehmen ist im 
Verhältnis der Überzahl der Gendarmerie und Polizei. Das bedeutet, dass ich nicht mehr 
werben kann. auch das kann man machen, aber nur mit Zustimmung der politischen Parteien. 
Gendarmerie und Polizei ist mit 8000 Man über, die Wehrmacht mit 6000 Mann unter dem 
Stand. Auf Monate hinaus ist keine Werbung möglich. Auf Seite der S.D. wird zur Werbung 
getrieben. Als Minister für Heerwesen ist es nicht anders zu machen. Ich müsste dann das 
Mandat der politischen Parteien haben. Dass ich auf etwas verzichten soll, was der 
Friedensvertrag mir gestattet, das ist unmöglich. Der Ministerrat kann ja den Beschluss 
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fassen, aber ich müsste die Konsequenz ziehen. Es müsste heißen: die Werbung ist frei 
gegeben. 
Reininghaus < Notenentwurf > 
Schober: Es wird niemanden in Österreich geben, der die Gendarmerie und Polizei 
reduzieren kann. Die Note ist daher eine Unaufrichtigkeit, weil man in absehbarer Zeit die 
Stände der Gendarmerie und Polizei nicht reduzieren kann. Bezüglich der Polizei bin ich in 
großer Verlegenheit, weil mein Vermehrungsprogramm auf 7000 Mann, wenn wir zustimmen, 
ins Stocken gerät. Wir sind in Wien mit Rücksicht auf den dreiteiligen statt zweiteiligen Dienst 
weit unter dem Stand und bedürften einer 50 %-igen Vermehrung. Dazu kommt, dass in 
früherer Zeit Bewachungsdienst von der Armee versehen wurde, der jetzt nicht annähernd 
von der Wehrmacht besorgt wird. Auch bei der Gendarmerie sind wir unter dem Stand. Wie 
man da versprechen kann, die Gendarmerie abzubauen, entzieht sich meiner Verantwortung. 
Es ist für mich ganz klar, dass man ein Versprechen abgibt, das man nicht halten kann. Ich 
glaube, dass auch die Vertreter der s.d. Partei in den Ländern mit der Reduzierung der 
Gendarmerie nicht einverstanden sind. Bezüglich der Polizei und Gendarmerie muss ich 
sagen, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, das zu halten, was hier versprochen wird. 
Heinl: Frage, ob man nicht schon seinerzeit der Entente bekannt gegeben hat, dass sich die 
Verhältnisse seit 1913 so geändert haben, wie Schober es sagt, und dass man trachtet, das 
auch durchzusetzen. 
Schober: Es ist allerdings in der Note kein Termin genannt. Aber es ist doch ein starkes Stück, 
dass man sagt, wir werden die Gendarmerie und Polizei abbauen. 
Wenn es bloß ein diplomatischer Schachzug ist, der der politischen Situation Rechnung trägt, 
so habe ich nichts einzuwenden. 
Vaugoin: Das Resultat dieser Note nach meiner Meinung ist, dass Hallier nicht Recht behält 
und wir eine neue Note bekommen und dann werden wir mit den Parteien ernstlich Fühlung 
nehmen müssen. Dass ich heute ohne Fühlung mit den Parteien zugebe, dass ein Gesetz, das 
vom Nationalrat beschlossen wurde, kann man nicht von mir verlangen. Effektive Ergebnisse, 
die den Abbau von Gendarmerie und Polizei schaffen würde, kann ich nicht annehmen unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen. 
Breisky: Politisch nicht möglich, dass man sagt, die Wehrmacht ist abzubauen. Praktisch 
wird es wohl nicht dazu kommen, was man der Entente sagt. Eine Unaufrichtigkeit. 
Schober: Gelegentlich der Beratung über die bisherigen Noten, habe ich immer denselben 
Standpunkt eingenommen, habe aber immer betont, dass ich keinen Zugang(?) auf die 
Fassung der Note haben kann. ich muss aber jeder Regierung sagen, dass es ganz unmöglich 
ist, dass man Polizei und Gendarmerie abbaut. Daher muss ich sagen, dass die Regierung 
immerhin etwas übernimmt, was sie nicht durchführen kann. Die politische Erwägung Vaug. 
versuche ich vielleicht. 

 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































